
auszugehen ist, daß diese Befehle wegen ihrer offen
kundigen Rechtswidrigkeit für die Beurteilung des 
Willens der Angeklagten völlig bedeutungslos sein 
müssen, „wird ihre Existenz hier faktisch zum ent
scheidenden Kriterium für diese Beurteilung. Damit 
stellt sich die westdeutsche Justiz letztlich auf den 
Boden der nazistischen Mordpraxis.
Unabhängig davon kann auch für eine wirklich sach
gerechte Würdigung der in Frage stehenden Handlun
gen nicht allein auf den angeblichen Willen der An
geklagten — also auf subjektive Faktoren — abgestellt 
werden. Entscheidend für die Abgrenzung von Täter
schaft und Beihilfe müssen vielmehr objektive Merk
male sein, ob nämlich der Angeklagte tatsächlich an der 
Ausführung des Verbrechens selbst mitwirkte oder ob 
er nur durch Rat oder Tat bei der Ausführung durch 
andere geholfen hat. Bei einer solchen, dem Gesetzes
wortlaut allein gerecht werdenden Betrachtungsweise 
aber stellen sich alle vom Gericht als Beihilfe an
gesehenen Handlungen zweifellos als Täterhandlun
gen dar.
Die Ausführung der in Auschwitz „auf Befehl“ be
gangenen Morde begann nämlich nicht erst mit dem 
Einschütten des Giftgases in die Gaskammern, mit dem 
Ansetzen der Phenol-Spritzen oder mit der Schuß
abgabe. Diese Handlungen waren lediglich der Schluß
akt eines umfassenden einheitlichen Tatvorganges. 
Dieser begann spätestens mit der konkreten Fest
legung, bestimmte Kategorien von Menschen, die der 
Naziherrschaft im Wege standen, umzubringen. Auf 
dieser Festlegung basierten eine Vielzahl von Maß
nahmen, die unmittelbar auf die Verwirklichung der 
Morde gerichtet waren. Hierzu gehörten beispielsweise 
die Beschaffung des Giftgases für die Gaskammern, die 
Aussonderung der zu vergasenden Häftlinge, die 
Organisierung des Transports der Todgeweihten von 
der Rampe in die Gaskammern.
Alle diese Handlungen sind notwendige Teilakte der 
Verbrechensausführung und damit objektiv Täterhand
lungen im Sinne des § 211 StGB.
Auch am Tätervorsatz der Angeklagten kann es keinen 
Zweifel geben. Die Einlassungen der Angeklagten zur 
Person und zur Sache sowie die übrige Beweisauf
nahme haben bereits eindeutig erwiesen, daß sich alle 
Angeklagten bewußt und gewollt in das nazistische

Terrorsystem eingeordnet hatten, daß sie ihre Funk
tion im Gesamtmechanismus der nazistischen Vernich
tungsmaschine gekannt und in dieser Kenntnis ihre 
Handlungen begangen haben.
Dieses Beweisergebnis erfordert im übrigen auch nach 
der subjektiven Teilnahmelehre die Bestrafung wegen 
Täterschaft. Die Angeklagten befolgten die ihnen er
teilten Befehle nicht etwa nur, um damit einen „frem
den“ Willen zu erfüllen. Sie handelten vielmehr aus 
ihrer eigenen nazistischen Einstellung heraus und 
identifizierten sich selbst mit dem verbrecherischen 
Inhalt dieser Befehle.
Auf den umfangreichen Komplex des „Befehlsnotstan
des“, auf den sich die Angeklagten immer wieder be
rufen, kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen 
werden. Nach den bisherigen Feststellungen besteht 
kein Zweifel daran, daß weder objektiv noch subjektiv 
für die Angeklagten ein Befehlsnotstand bestanden 
hat. Der Versuch der Nazi- und Kriegsverbrecher, sich 
auf „Befehlsnotstand“ zu berufen, läuft deshalb auf 
eine Rechtfertigung vergangener und künftiger Kriegs
und Menschlichkeitsverbrechen hinaus.
Der weitere Verlauf des Auschwitz-Prozesses wird 
zeigen, ob die hier nur knapp skizzierten schwer
wiegenden Mängel in der juristischen Beurteilung der 
Verbrechen noch überwunden werden, damit eine ge
rechte Bestrafung der Angeklagten erfolgen kann. Bis
her hat lediglich der Vertreter der Nebenkläger aus 
der DDR, Rechtsanwalt Prof. Dr. K a u 1, auf die Män
gel des Verfahrens hingewiesen und konsequent deren 
Beseitigung gefordert. Es ist ein Ausdruck der zu
nehmenden Erkenntnis von den historischen Aufgaben 
des Auschwitz-Prozesses, daß die große Mehrheit der 
Zuschauer und Pressevertreter in der Hauptverhand
lung vom 17. April 1984 offen und ungerügt applau
dierte, als Prof. Dr. Kaul die systematischen Versuche 
einiger Verteidiger, die ausländischen Belastungs
zeugen zu diskriminieren, als eine „nationale Würde
losigkeit“ und „Identifizierung mit den begangenen 
Verbrechen“ charakterisierte. Ein solches Ereignis wäre 
in den ersten Wochen des Prozesses noch undenkbar 
gewesen. Es ist ein hoffnungsvoller Beweis dafür, daß 
Sich die Fronten seither weiter zugunsten der anti
faschistischen und demokratischen Kräfte verschoben 
haben.
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WALTER BAUR, Generalsekretär der Vereinigung Demokratischer. Juristen Deutschlands

Ergebnisse des VIII. Kongresses der IVDJ
Auf dem VIII. Weltkongreß der Internationalen Ver
einigung Demokratischer Juristen (IVDJ), der vom 
31. März bis 5. April 1964 in Budapest tagte, berieten 
mehr als 400 Juristen aus 64 Ländern über die gegen
wärtigen Aufgaben der Juristen in der ganzen Welt. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Ausarbeitung und 
Durchsetzung juristischer Normen, die der Sicherung 
des Friedens, der Verwirklichung der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz und der Abrüstung sowie der 
Verteidigung der grundlegenden Menschenrechte dienen.

Die Tagesordnung des Kongresses umfaßte folgende 
Punkte:
I. Probleme des Völkerrechts

1. Die friedliche Koexistenz zwischen Ländern mit 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung

2. Der Kampf gegen Imperialismus, Kolonialismus 
und Neokolonialismus

3. Die nationale Befreiung und die Unabhängigkeit
der Völker

4. Die Verteidigung gegen Aggression
5. Die allgemeine und vollständige Abrüstung
6. Die Souveränität in der gegenwärtigen Welt:

a) Das Prinzip der Gleichberechtigung der Staa
ten und das Recht der Völker auf Selbst
bestimmung

b) Das Prinzip der Nichteinmischung in die inne
ren Angelegenheiten anderer Staaten und das 
Problem der Militärstützpunkte auf fremden 
Territorien

c) Die internationale Zusammenarbeit auf der 
Grundlage des gegenseitigen Vorteils

d) Die Weiterentwicklung der Konzeption der 
Neutralität

7. Die Bildung internationaler wirtschaftlicher
Gruppierungen
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